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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die 

öffentliche Abwasseranlage  

- Entwässerungssatzung - 

 
Begründung: 

 

Die aktuelle Entwässerungssatzung in der Fassung von 1996 wurde letztmalig im April 

2002 angepasst. Aufgrund von Änderungen in dem Landeswassergesetz NRW und der 

Satzung der Emschergenossenschaft zur Benutzung genossenschaftlicher Abwasseranlagen 

(Einleitungssatzung) muss die bestehende Entwässerungssatzung der Stadt Gladbeck 

novelliert werden.  

 

Die vorliegende Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die 

öffentliche Abwasseranlage- Entwässerungssatzung - der Stadt Gladbeck orientiert sich an 

der bestehenden Mustersatzung des Landes NRW. Die Mustersatzung ist vom Städte- und 

Gemeindebund NRW erstellt worden und mit dem Ministerium für Inneres und Kommuna-

les des Landes NRW und mit dem Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz des Landes NRW sowie der Kommunal Agentur NRW abgestimmt. 

 

Die Mustersatzung hat eine abweichende Struktur zu der aktuellen Entwässerungssatzung. 

In Teilen sind die Paragrafen verschoben und neue dazu gekommen. Inhaltlich wurde u.a. 

in Anlehnung an die aktuellen Gesetzestexte und der Normgebung umfangreich die 

Begriffsbestimmung erläutert. Waren in der aktuellen Entwässerungssatzung Sachthemen 

teilweise in einem Paragrafen zusammengefasst, sind diese in der neuen Satzung in Einzel-

paragrafen aufgeteilt. Außerdem sind neue Paragrafen - z. B. §14 (Zustimmungsverfahren) 
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und §15 (Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen) dazu gekom-

men. 

 

Die aktuelle Entwässerungssatzung, die neue Entwässerungssatzung und die Muster-

satzung sind als Synopse angefügt (Anlage 2). Änderungen zur Mustersatzung sind in der 

Synopse Blau gekennzeichnet. In den Fußnoten erfolgen zusätzliche Erläuterungen zu vor-

genannten Änderungen. Auf verschobene Paragrafen wird in Rot hingewiesen. 

 

Die in der Anlage der Satzung aufgeführten Parameter sind dem aktuellen Merkblatt 

M 115 der Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. entnom-

men. Ergänzt wurden die Parameter um die Anforderungen aus der o. g. Einleitungs-

satzung der Emschergenossenschaft.  

 

Anlage 1  Neue Entwässerungssatzung einschl. Anlage 

 

Anlage 2 Synopse  
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 

 

Die als Anlage 1 beigefügte Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den 

Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage- Entwässerungssatzung- wird beschlossen. 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

 

 

 

 

             Ulrich Roland 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


